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Schlußfolgerungen.

Die vorſtehenden Einzelbeſchreibungen beziehen ſich auf die ſämmtlichen
56 Gemarkungen des Amtsbezirks Schönau , welche Weidbetrieb beſitzen . Drei

weitere zu demſelben gehörige Gemarkungen : Rohrberg , Wembach und Schindeln ,
haben keine Weidflächen . In Rohrberg wurden ſchon in den 70er Jahren des

vorigen , in Wembach und Schindeln in den erſten Jahren dieſes Jahrhunderts
ſämmtliche Weiden zu Privateigenthum vertheilt , worauf die Beweidung nach
und nach aufgehört hat und Alles in Matten oder Nutzungsfeld umgewandelt
wurde . Die genannten Gemarkungen ſind darum auch in keiner der Tabellen

aufgeführt .
Die übrigen 56 Gemarkungen mit 20,413 ha Geſammtfläche beſitzen zuſammen

rund 7090 ha Weidland : 34,7 Prozent des Geſammtareals . Nur ein ſehr
kleiner Theil der Weidfläche , rund 274 ha , iſt Privatbeſitz , alles Uebrige Eigen —

thum der Gemeinden .

Privatweidfelder , ſtets auch als Reutfeld betrieben , finden ſich in den Ge —

markungen Utzenfeld , Oberböllen , Niederböllen , Haidflüh und Riedichen .

In der Gemeinde Böllen ſind 245 ha in Privathänden und nur 28 ha ſind

ſeit zwei Jahren wieder in Gemeindeweiden verwandelt worden ; dieſe abſonder —

lichen Verhältniſſe rühren daher , daß in den 40er Jahren ſämmtliches Weidfeld
an die Bürger zu Eigenthum vertheilt wurde .

Die Zahlenergebniſſe der Einzelbeſchreibungen laſſen ſich in die fünf hier

angehefteten Tabellen ( Beilage II . bis VI. ) zuſammenſtellen . “ )

Beilage II . enthält die Flächenmaße der ſämmtlichen Gemar —

kungen mit den Angaben , wie Weiden , Wieſen , Wald und Ackerfeld an der

Zuſammenſetzung derſelben betheiligt ſind . Sie läßt , da ihre Anordnung ſo

getroffen iſt , daß die Gemarkungen in ihrer natürlichen Reihenfolge von

Norden nach Süden aufgeführt ſind , deutlich erkennen , wie die Kulturverhält —

niſſe ſich mit der klimatiſchen Lage ändern . Während im Norden des Erhebungs —

bezirkes die Weiden 30 —50 Prozent , der Wald 40 —60 Prozent , dagegen das

Ackerfeld nur 1 — 5 Prozent der Gemarkungsfläche ausmachen , ſo daß in der

1744 ha großen Gemarkung Todtnau bei 519 ha Weide und 1052 ha Wald

) Eine Nachweiſung über die Bewegung des Viehſtandes im Amtsbezirk Schönau iſt dieſem

Bericht nachträglich einverleibt und als Beilage I . eingeſchaltet worden .
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nur 25 ha Ackerfeld und ſonſtiges Gelände ( Ortsetter ꝛc. ) vorhanden ſind , nehmen

die kultivirten Flächen gegen Süden immer mehr zu , ſo daß ſchließlich auf

Gemarkung Zell bei einem Geſammtmaß von 800 ha nur 38 ha oder 4,7 Prozent

Weidfeld , dagegen 241,4 ba Ackerfeld und Sonſtiges ſich finden .

Auf den Prozentſatz an Wieſen und Wald hat dagegen die nördlichere oder

ſüdlichere , höhere oder tiefere Lage wenig Einfluß .

In Beilage III . iſt die Klaſſifikation der Weidfelder mit den

Maßen der einzelnen Klaſſenabſchnitte eingeſchrieben . Schon hieraus erhält man

ein ganz bedenkliches Geſammtbild der Verhältniſſe . Nur 291 ha ( Reihe 2)

oder 18 Prozent der 1558 ha Hochweiden können als wirklich gut bezeichnet

werden . Da aber ferner gar von den 5530 ha Thalweiden nur 180 ha

oder 3 Prozent ( Reihe 11 und 12 ) die Bezeichnung gut verdienen , weitere 1153 ha

oder 20 Prozent ( Reihe 16) in einem ſo ſchlechten Zuſtande ſind , daß ſie ent —

weder nie mehr ertragreiche Weiden abgeben können und mit der Zeit werden

in Wald zu verwandeln ſein , oder daß ſie nur bei Inbannlegung und mit Hülfe
von Wiederherſtellungsarbeiten in ſolchen Zuſtand gebracht werden können , daß

darauf der Weidebetrieb ohne bedenkliche Folgen in ökonomiſcher und waſſer —

wirthſchaftlicher Beziehung wieder ausübbar wird , ferner für 337 ha ( Reihe 17) ,

welche ſchon beſtockt ſind , die Einreihung in den Gemeindewald vorgeſchlagen
werden muß , weil ihre Abholzung bedenkliche Folgen haben könnte , und endlich
737 ha oder 13 Prozent ( Reihe 18 und 19 ) in einer das öffentliche Intereſſe

gefährdenden Weiſe als Trümmerhalden heruntergekommen ſind , ſo wird nicht

geleugnet werden können , daß hier ganz erhebliche Uebelſtände vorliegen . Und

zwar finden ſich ſolche auf dem ganzen Erhebungsbezirk mit Ausnahme der ſüd —

lichſten Gemarkungen vertheilt .

Für die Genauigkeit der einzelnen Zahlen in dieſen beiden erſten Tabellen

kann nicht unbedingt garantirt werden . Dieſelben ſind nur das Ergebniß von

Berechnungen nach Einträgen in die neue topographiſche Karte im Maßſtabe
1 : 25 000 , da die Kataſtervermeſſung bis jetzt nur in den Gemarkungen Neuen —

weg und Heubronn ausgeführt iſt . Gegenüber den in den Steuergüterbeſchrei —

bungen aufgeführten Maßen ſind große Differenzen vorhanden . Abgeſehen aber

davon , daß ſich auf die angegebene Weiſe ſchon ziemlich genau rechnen läßt ,

geſtalten ſich auch dieſe Differenzen , wie ſich ſpäter zeigen wird , bezüglich der an

die Gemeinden zu ſtellenden Anſprüche nicht zu Ungunſten derſelben .

Beilage IV . , welche für jede Gemarkung die Anzahl des auf die

Weide getriebenen und des im Stalle gefütterten Viehes , ſo⸗

wie die Flächen an Weid - und Wiesfeld , welche auf ein Stück Vieh kommen ,

angibt , gewährt einen klaren Einblick in die Hauptveranlaſſung des bedenklichen

Zuſtandes der Weiden .

Je weiter man nach Süden kommt , deſto mehr nimmt die Stallfütterung

zu , ſie ſteigt von 0 Prozent des Geſammtviehſtandes in 13 Gemarkungen des

nördlichen Thals und 10,3 Prozent in Todtnau auf 76 Prozent bis 95,7 Prozent
in Riedichen , Atzenbach und Zell ( Adelsberg 100 Prozent des geſammten Rind —

2

2

*

3

⏑il.

ARR2
7

E



199

viehſtandes ) und deſto mehr nimmt die Anzahl der Schafe zu , welche auf der

für das Rind nicht mehr lohnenden Weide immer noch ernährt werden können .

Die hervorragendſte Bedeutung haben aber die in dieſer Tabelle gegebenen
weiteren Zahlen .

Die 7088 ha Weiden wurden im Sommer 1887 befahren mit 5032 Stück

Großvieh und Jungvieh , rund 1700 Ziegen und 491 Schafen . Auf das Stück

Großvieh von dem mittleren Gewichte von 200 kg entfällt mithin , nach der in

der Einleitung „Weidfeldverhältniſſe “ am Schluß gegebenen Annahme ( 4 Stück

Kleinvieh = 1 Stück Großvieh gerechnet ) : 1,27 ha Weide .

Das Vieh iſt von früh Morgens bis ſpät Abends , an einzelnen Orten bei

günſtiger Witterung ſogar während der Nacht auf der Weide . Nimmt man auch

an , es werde durchweg am Abend eine reichliche Stallfütterung gegeben , ſo muß

doch mindeſtens die Hälfte der Nahrung auf der Weide gewonnen werden . Nach
dem in der Landwirthſchaft allgemein üblichen Anſatz bedarf ein erwachſenes
Rind ½0 ſeines Lebendgewichts an Heu , bei 200 kg mithin 7 kg im Tage . Bei

150 Weidtagen in den Monaten Mai , Juni , Juli , Auguſt und September ſollte
es alſo 150 & 3,5 = 525 kg Futter , auf Heu reduzirt , auf der Weide finden .
Eine Schwarzwaldweide liefert , wie von den verſchiedenſten Seiten verſichert wird

und auch nach eingehender Schätzung nicht anders gerechnet werden kann, “) durch —

ſchnittlich nicht mehr als 300 kg vom Hektar .

Dieſes bedenkliche Ergebniß der Rechnung wird aber noch ganz bedeutend

erſchwert durch zwei Punkte . Erſtens ſind den Weidflächen die großen herunter —

gekommenen und ertragloſen Oedungen , auf welchen gar nicht mehr geweidet
werden ſollte , die Felshalden und die verhurſteten Bezirke zugezählt und das

Maß an wirklicher Weidfläche , welche auch nach Abzug dieſer , gar nicht zu

rechnenden Gewanne durchſchnittlich noch von ſehr geringer Güte iſt , darf darum

eigentlich nicht mit 1,27 ha aufgeführt werden ; es beträgt daſſelbe vielmehr nur

0,97 ha . Zweitens aber kommt in Betracht , daß die oben angenommene reichliche

Stallfütterung am Abend an weitaus den meiſten Orten nicht ſtattfindet , nicht

ſtattfinden kann , weil viel zu wenig Matten vorhanden ſind und weil nur in den

beſſer gelegenen Gemarkungen Ackerfutter gebaut und Surrogate , wie Malz ꝛc.

aus Mangel an Geld nur wenig zugekauft werden können .

Es ſind an Matten vorhanden 0,25 ba für ein Stück Vieh . Sieht man

ganz davon ab , daß dem ſtändig im Stall gefütterten Vieh ſelbſtverſtändlich

mehr als der Durchſchnitt zu gut kommt und rechnet man 0,25 ha Matten auf
das Stück Weidvieh , ſo bekommt es davon bei einem Erträgniß von 4500 kg
vom ha ( 30 bis 35 Zentner , im Mittel 33 Zentner vom badiſchen Morgen , was

) Aus den „ Erhebungen über die Lage der Landwirthſchaft “ in der Gemeinde Neukirch geht

hervor , daß gewöhnliche zu Hofgütern gehörige Weiden 1 — 2 Centner , beſſere 5 Centner Futter

pro Morgen auf Heu berechnet zu liefern vermögen . Bei der ſchlechten Beſchaffenheit der Weiden

im Amtsbezirk Schönau iſt die Annahme eines Futtererträgniſſes von 2 Centner pro Morgen oder

aufgerundet 300 kg vom Hektar jedenfalls eine ſehr günſtige und es ſollten alſo zum Mindeſten

1,8 ha für das Stück Vieh vorhanden ſein , während thatſächlich nur 1,27 ha zur Verfügung ſtehen .
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bei dem theilweiſe bedenklichen Zuſtande der Wieſen ſehr gut gerechnet iſt )
1125 Kg.

Während der fünf Weidemonate bedarf es zu halber und während der

ſieben anderen zu ganzer Stallfütterung :
150 Tage zu 3,5 kg 525 kKg,
2¹0 ⁰ 1470

7 *

zuſammen . . 1 995 kg
oder rund 2000 Kg; dies iſt faſt das Doppelte von dem , was erhältlich iſt , oder

mit anderen Worten , es müßte in den Gemarkungen , in welchen nicht in großem

Umfange Ackerfutter gebaut wird , faſt die Hälfte des Stallfutters aus zuge —

kauften Surrogaten beſtehen . Daß dies auch nur annähernd irgendwo geſchehe ,
wird wohl Niemand zu behaupten wagen .

Hieraus folgt zahlengemäß , was übrigens eine längſt bekannte Thatſache

iſt,daß das Vieh während des ganzen Jahres nur ungenügend
ernährt werden kann und es ergibt ſich naturgemäß , daß namentlich im

Sommer die Stallfütterung im Vertrauen auf den Weidgang in viel zu geringem

Maße gereicht wird . Das Vieh ſollte darum im Sommer ſeine ganze Nahrung
auf der Weide finden und es ſollten demnach eigentlich ſtatt 15,8 ha , das Doppelte ,

nämlich 3,6 ha vorhanden ſein .
Wenn man das oben berechnete Maß von 1,8 ha für ein Stück Weidvieh

durchſchnittlich verlangt , als Grenze nach oben für beſſere Weiden 1,4 ha bis

1,5 ha und nach unten für ganz geringe Weiden 2,5 ha feſtſetzt , hiebei aber die

herabgekommenen und verhurſteten Flächen ganz außer Betracht läßt , ſo iſt man

gewiß nicht zu weit gegangen , man ſetzt immerhin noch eine Stallfütterung vor —

aus , die nur an den allerwenigſten Plätzen wirklich ſo hoch ſein kann .

Die beſtgeſtellte Gemarkung iſt Brandenberg , woſelbſt 2,1 ha auf das Stück

kommen , welche ſich aber durch Abzug der ertragloſen Theile auf 1,0 ha ver —

mindern . Das mindeſte Maß haben die Gemarkungen Häg , Altenſtein , Herren —

ſchwand und Schürberg mit nur 0,5 ha bis 0,6 ha aufzuweiſen .

Mithin findet eine ganz unverhältnißmäßige Ueber⸗

ſetzung der Weiden ſtatt .

Dieſe Ueberſetzung der Weiden mit Vieh iſt nicht etwa nur eine vorüber —

gehende zufällige und etwa nur in den letzten Jahren zu beobachtende Erſcheinung ,

ſondern ſind es die Durchſchnittszahlen einer Reihe von Jahren ſämmtlich derartig

hoch . Stellt man , ſoweit dies überhaupt thunlich iſt , die Anzahl des auf
die Weide getriebenen Viehes aus früheren Jahren zuſammen ,

ſo erhält man die Tabelle V.

So lückenhaft dieſe iſt , und ſo wenig man unbedingt auf die Genauigkeit
der betreffenden , aus den Weidgeldverzeichniſſen bei den Bürgermeiſterämtern

erhobenen Zahlen gehen kann , ſo iſt doch ſo viel daraus erſichtlich , daß im

großen Ganzen eine Aufwärtsbewegung der Zahl des Weidviehes ſtattgefunden

hat . Auf kleinere Rückſchläge folgen jeweils wieder ſtärkere Fortſchritte . Daß

in einzelnen Gemeinden eine Einſchränkung des Weidganges eingetreten iſt —

ganz abgeſehen von den ſüdlichſten Gemarkungen — ändert nichts an der That —
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ſache der immer zunehmenden Ueberſetzung . Es kann dies auch gar nicht anders

ſein , eine regelrechte Ausnützung des Geländes hätte daſſelbe nicht ſo weit her —
unter bringen können . Seit Jahren ſchon wird über dieſen böſen Mißſtand
geklagt , niemals aber iſt man ernſtlich dagegen eingeſchritten ; jahraus , jahrein
wird eine zu große Zahl Vieh ausgetrieben . Und zwar geſchieht dies jeweils
viel zu früh , ſchon in der zweiten Hälfte des April , längſtens auf den 1. Mai ,
um welche Zeit kaum auf den ſonnigen Halden die Vegetation ein wenig in ' s

Treiben gekommen iſt ; im Herbſt wird dann entſprechend der Weidgang erſt mit
dem beginnenden Winter eingeſtellt .

Es iſt hier wohl nicht der Ort , auf die vielerlei Mißſtände eines ſolchen
Betriebs in Bezug auf das Unterdrücken der beſſeren Pflanzen , welche kaum je
zur Samenbildung kommen , da die Stengel ſtets vorher abgefreſſen werden, auf
das Ueberwuchern der Unkräuter und auf das Kahlwerden des Bodens mit

ſeinen böſen Folgen einzugehen ; es iſt hierüber anderwärts ja ſchon viel ge⸗

ſprochen und geſchrieben worden . “ )

Nach dem Ueberſetzen und dem ſonſtigen fehlerhaften Betrieb iſt als zweite
Haupturſache des ſtets ſteigenden Verderbniſſes der Weiden zu nennen : das

Schorben .

Schon in der Einleitung und ſodann in den Einzelbeſchreibungen einer Reihe
von Gemarkungen iſt hervorgehoben worden , wie das Schorben an ſtei —
nigen , ſteilen Hängen mit zeitweiſem Beweiden die betreffenden Bezirke
herunter bringt , wie dadurch der Boden erſchöpft und zur Erzeugung beſſerer
Pflanzen auf die Dauer unfähig gemacht wird .

Von denjenigen Gemarkungen , in welchen zur Zeit noch geſchorbt wird , iſt
eine Zuſammenſtellung der Flächen als Beilage VI . hier eingefügt ; ſie gibt jedoch
keinen unbedingten ſicheren Anhalt , da der Stand allzu wechſelnd iſt . Immerhin
aber kann aus den Prozentſätzen der zum Schorben benützten Theile des Weid —

feldes auf die Wichtigkeit dieſes ſo vielfach verderblichen Betriebs geſchloſſen
werden .

Ueberſetzen und Schorben wirken zuſammen , um die Abſchwem —
mung des Bodens durch Regen - und Schneewaſſer , ſowie das Aus —

brennen deſſelben durch die Sonne und damit die progreſſiv wachſende
Verſchlechterung deſſelben zu befördern . Durch das tägliche Befahren der Weide

wird der Boden an den Halden losgetreten , ſo daß der Raſen nicht mehr feſt
wurzeln kann ; durch das Schorben wird vollends Alles ausgeſogen und kahl ,
und dann hat das Waſſer freies Spiel , alle beſſere Erde wegzuſchwemmen . Dieſer
Punkt muß ganz beſonders hervorgehoben werden .

Fragt man nun , ob von Seiten der Betheiligten irgend erhebliche An —

ſtrengungen zur Verbeſſerung der offenkundigſten Uebelſtände gemacht

) Das vom Vieh mit Vorliebe gefreſſene Meum athamanticum , welches nach dem Zeugniß
von Schill in den 60er Jahren auf den Weiden gemein war und noch auf den weniger überſetzten
Hochweiden am Belchen , ſpärlich auch auf dem Feldberg vorkommt , iſt auf den Thalweiden voll⸗

kommen verſchwunden und findet ſich nur noch auf Bergmatten , auf welche kein Vieh zugelaſſen
wird .

26
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werden , ſo muß dieſe Frage für die große Mehrzahl aller Gemeinden einfach

verneint werden . Weder ſcheinen die Hirten ſich in richtiger Weiſe die Pflege der

Weide angedeihen zu laſſen , noch ſcheint durch die aufgewendete Frohndarbeit außer

den nothwendigſten Ausbeſſerungen an Wegen und Brücken und etwaigen Ab —

holzungen eine ernſtliche Leiſtung zu erfolgen . Spuren von ſolchen ſieht man

wenigſtens nur ſehr ſelten und doch wäre das Feld der Thätigkeit , wie ſich

bezüglich dieſes Punktes ſpäter ergeben wird , ein ſehr großes .

Kurz zuſammengefaßt beſagen die vorſtehenden Ergebniſſe Folgendes :

Es ſind unter den Weidfeldern des Amtsbezirks Schönau

große Flächen , hunderte von Hektaren , vorhanden , deren

Zuſtand das öffentliche Intereſſe gefährdet und der Betrieb

der Weidwirthſchaft iſt ein derartiger , daß in nicht ferner

Zeit weitere ausgedehnte Flächen in denſelben Zuſtand her⸗

unterkommen müſſen . Das Ueberſetzen der Weide mit Vieh ,

das zu frühe Befahren und zu lange Beweiden derſelben , das

planloſe Schorben und die Unterlaſſung eingreifender Ver —⸗

beſſerungen ſind die Haupturſache dieſer beklagenswerthen

Erſcheinung .

In der nicht zu läugnenden Thatſache , daß der Zuſtand

von mehrals ½ der Fläche des Niederſchlagsgebiets des Ober —

laufs der Wieſe ein nichts weniger als befriedigender iſt , daß

erhebliche Theile jetzt ſchon als gefährliche zu bezeichnen ſind

und größere für die Zukunft bedrohlich erſcheinen und daß ,

was der Hauptpunkt iſt , dieſer Zuſtand ſich ſtets weiter ver⸗

ſchlimmert , liegt die Nachweiſung eines großen öffentlichen

Intereſſes . Es iſt für einen Fluß , welcher ſo ſchlimme Hoch —

waſſer hat , wie die Wieſe , von hervorragender Bedeutung ,

daß ſein Niederſchlagsgebiet in hydrographiſcher Beziehung

wenigſtens nicht noch ſchlimmer wird .

Wie man dieſen Uebelſtänden abhelfen kann , möge zunächſt erörtert werden .

In den Jahren 1882 bis 1885 hat eine aus ſachverſtändigen Landwirthen

gebildete Weidkommiſſion unter dem Vorſitze des Landwirthſchaftslehrers Dr . von

Hanſtein die Weiden der Gemarkungen Brandenberg , Geſchwend , Todtnauberg —

dorf , Todtnaubergrütte und Neuenweg begangen und einen eingehenden Bericht

über die Verhältniſſe derſelben mit Vorſchlägen zu Verbeſſerungen verſchiedener

Art erſtattet .

Die Darſtellung des Sachverhaltes iſt ganz dieſelbe , wie in den vorſtehenden

Ausführungen . Es wurden die gleichen Punkte : der meiſt klägliche Stand der

Vegetation , der ſchlimme Zuſtand des Bodens mit ſeinen Trümmerflächen , Mooren ,

Hurſten , Blöcken , Baumſtumpen und Löchern , der unrationelle Betrieb der Weide

bezüglich des Ueberſetzens mit Vieh und des zu frühen Austreibens im Früh —

jahr , die ſchlimmen Folgen des Schorbens an ſteilen , ſonnigen Halden und endlich

die unzureichenden Beſtrebungen ſeitens der Bevölkerung bezüglich einer Ver —

beſſerung dieſer ſchlimmen Verhältniſſe hervorgehoben und es wird anerkannt ,
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daß es für zahlreiche Diſtrikte beſſer wäre , ſie wären nie abgeholzt worden oder

würden aufgeforſtet , bezw . ihre jetzige Verhurſtung würde geſchützt werden .

Alles ſtimmt mit unſeren Einzelbeſchreibungen der Gemarkungen . Während

wir darum uns in dieſer Hinſicht ganz mit den Berichten der Weidkommiſſion

einverſtanden erklären können , ſo trifft dies freilich nicht mehr zu bezüglich

der von derſelben vorgeſchlagenen Mittel zur Abhülfe . Bodenverbeſſerungen und

Viehhütten , beides jeweils mit Staatsunterſtützung , werden als zunächſt anzuſtreben —

des Ziel empfohlen ; für das Schorben wird eine beſtimmte , durch eine örtliche

Weidkommiſſion aufrecht zu haltende Ordnung und für alles Uebrige wird ohne

weitere Einzelandeutungen eine bezirkspolizeiliche Vorſchrift verlangt . Es war

dies auch wohl gar nicht anders möglich ; das zur Verfügung ſtehende Material

bezog ſich nur auf einzelne Gemarkungen , es war zu unvollſtändig , als daß man

weitgreifende ſtaatliche Anordnungen daraufhin hätte treffen können . Wie wenig

zuverläſſig die der Kommiſſion zu Gebot ſtehenden Zahlen waren , erhellt unter

Anderem daraus , daß für die Gemarkung Brandenberg , ohne Fahl , in dem

Kommiſſionsbericht die Geſammtfläche auf 629 Morgen S 230 ba , diejenigen

der dortigen Weiden und Oedungen auf 435 Morgen - 160 ha angegeben

werden , während dieſe beiden Zahlen thatſächlich 440 ha und 227 ha ſind .

Nach unſerer Ueberzeugung muß , ſoweit die Weidfelder Gemeindeeigen —

thum ſind , zunächſt ein Einſchreiten von Seiten der Staats - ⸗

behörde erfolgen , welches geeignet iſt , dem fortſchreitenden

Verfall des Gemeindeeigenthumes Einhalt zu thun . Wir

können den gegenwärtigen Weidfeldbetrieb nicht eine Nutz⸗

nießung , ſondern wir müſſen ihn ein allmäliges Aufzehren

des Gemeindevermögens zum Schaden der ſpäteren Generation

und zum Schaden der Allgemeinheit nennen . Die Nothwendig —

keit eines Einſchreitens bedarf nach den obigen Ausführungen

keiner weiteren Begründung . Verbot des Weidens auf den

heruntergekommenen und ſonſtigen bedenklichen Flächen , Feſt⸗

ſetzung einer beſtimmten , der Größe und Güte des Weidfeldes

entſprechenden Anzahl des Weidviehes für jede Gemarkung ,

Verbot des zu frühen Austreibens und Geſtattung des Schor —

bens nur auf beſtimmten , für jede Gemarkung genau zu be⸗

zeichnenden , Flächen würde den Hauptinhalt der zu erlaſſen⸗

den Vorſchriften zu bilden haben .

Ob hinſichtlich der wenigen Privatweidfelder auf den Gemar⸗

kungen Oberböllen , Niederböllen , Haidflüh und Riedichen ,

zumal hier die Verhältniſſe , ausgenommen in Oberböllen , nirgends ſo ſchlimm

ſind , mit den gleichen Zwangsmitteln vorgegangen werden ſoll ,

dürfte den Gegenſtand beſonderer Erwägung bilden .

Erſt wenn durch ſolche Maßregeln Sicherheit gewonnen iſt , daß nicht der

Werth aller etwaigen Verbeſſerungen auf dem Weidfeld ſofort wieder durch deren

unrichtige Bewirthſchaftung vernichtet wird , wird mit der Anregung von Ver —

beſſerungen vorgegangen werden müſſen . Vorher halten wir dies für verfehlt .

26 .
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Bezüglich der Durchführung dieſer Vorſchriften und ſodann der weiter

nöthigen Verbeſſerungen des Weidfeldes kommt vor Allem in Betracht einerſeits ,
daß die Gemeinden ihren ganzen bisherigen Betrieb nicht plötzlich ändern können

und auch vielfach nicht in der Lage ſind , größere Summen , für welche keine

ſichere Ausſicht auf unmittelbare Rentabilität vorhanden iſt , aufzuwenden , daß
alſo für Arbeiten ſolcher Art , z. B. größere Aufforſtungen , Staatshülfe wird zu

beanſpruchen ſein , und anderſeits , daß auf Staatshülfe auch nicht in zu weitem

Maß gerechnet werden darf , indem z. B. durch Gewährung von Staatsmitteln zu

ſogenannten kleinen Muſteranlagen von Bewäſſerungen , Entwäſſerungen , Oedungs —
kulturen nach unſerer Erfahrung nicht viel erreicht wird , daß alſo für alle

eigentlichen Kulturarbeiten in der Hauptſache die Gemeinden ſelbſt werden

aufzukommen haben .

Muſteranlagen irgend welcher Art ſollen nur zur Belehrung dienen ; über

die Möglichkeit und den Nutzen der Säuberung des Weidfeldes von alten Baum —

ſtumpen , Steinen , Ameiſenhaufen , oder der Einrichtung von Entwäſſerungsgräben ,
Waſſergräben und Brunnen , oder des Vertilgens der Unkräuter braucht die Be —

völkerung nicht belehrt zu werden .

Von den im Vorhergehenden dargelegten Geſichtspunkten ausgehend , bean —

tragen wir die Durchführung dreier Gruppen von Maßnahmen von Seiten des

Staates :

I . Anordnungen zur Erhaltung der Weidegründe , bez w . deren Ertrags —
fähigkeit .

II . Maßregeln zur Wiederherſtellung der Weidegründe , bezw . deren Ertrags —
fähigkeit .

III . Aufforſtungen von Weidegründen aus waſſerwirthſchaftlichen Rückſichten .

Die Anordnungen unter I . „ zur Erhaltung der Weid —

gründe “ beziehen ſich auf die Weidfeldklaſſen A. 1. , A. 2. , B. 1. und B. 2 . 5

ſie beſtehen :

a . In der Feſtſetzung der Anzahl des Weideviehes für jede
Gemarkung .

Die zur Ernährung eines Stückes Großvieh vom mittleren Gewicht während
der Weidezeit erforderliche Weidefläche müßte für jede Gemarkung ermittelt und

danach die Höchſtzahl des Weideviehs feſtgeſtellt werden , wobei ſelbſtredend die

beſonderen Verhältniſſe , der mehr oder weniger hohe Grad von Ausartung ,
Verheidung , Verbeſſerungsmöglichkeit in Rückſicht zu ziehen iſt .

Die Einſchränkung der Anzahl des Weideviehes von der jetzigen auf die

zukünftige wäre innerhalb fünf Jahren durchzuführen , ſo daß Zeit entweder zum

Uebergang zur Stallfütterung oder zum Verkauf des Viehes gegeben iſt .

b. In der Regelung des Reutfeldbetriebs . Das Schorben auf
den ſteilen Halden wäre zu verbieten und in den Gemarkungen , in welchen
fernerhin noch geſchorbt werden will , ſofort und ſodann alle fünf Jahre von
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Neuem diejenigen Bezirke von der zuſtändigen Behörde feſtzuſtellen , auf welchen
geſchorbt werden darf .

e . Für ſämmtliche Gemarkungen wäre eine den örttlichen
Verhältniſſen entſprechende Weideordnung zu erlaſſen , in welcher
bezüglich der Zeit des Beginnes und des Aufhörens der Weide , bezüglich der

Grundſätze , nach welchen die Zahl des von jedem Bürger auszutreibenden Weide —

viehes ſich richtet , bezüglich des Hirten ꝛc. genaue Beſtimmungen aufgenommen
ſein müſſen .

Die Maßnahmen unter lI . beziehen ſich lediglich auf die

Klaſſe B. 2 b. und zwar hierin nur auf die mit der Bezeichnung „ in Bann

zu legen “ verſehene Unterabtheilung mit 658 ha .

Es gehören hiezu jene ſchon in Ausartung begriffenen Weidegründe , bezüg⸗
lich welcher der Lage und Beſchaffenheit wegen zu erwarten ſteht , daß bei gänz⸗
licher Schonung in Hand gehend mit Wiederherſtellungsarbeiten deren Niedergang
verhütet und ihre ſpätere Benützung zur Weide wieder geſtattet werden kann .

Auf den Bannflächen wäre daher der Weidgang für eine

Reihe von Jahren gänzlich zu verbieten ; die Wiederherſtel⸗
lungsarbeiten wären für obligatoriſch zu erklären und nach
Weiſung und unter Aufſicht der Kulturbehörde aus zuführen ;
ſie beſtehen hauptſächlich in : Wiederberaſen des blos gelegten und vom

Unkraut geſäuberten Bodens , Zuſammenleſen und Entfernen der Steine , Ver —

tilgen des Unkrauts , Anlagen von Bewäſſerungseinrichtungen , Bodenbefeſti —
gungen ꝛc.

Größere Bannflächen wären in Bezirke abzutheilen und die mit der Leitung
betraute Kommiſſion hätte zu beſtimmen , welcher derſelben zuerſt in Angriff
genommen werden und wie lange die Inbannlegung dauern ſoll .

Die geringſte Dauer des Bannes müßte 5 Jahre betragen ; dieſe Friſt könnte

je nach den Verhältniſſen verlängert werden bis zu 10 Jahren .
Die jeweilige Bannfläche wäre wo möglich ſo zu wählen , daß der Weidgang

auf den übrigen Flächen nicht behindert iſt , bezw . daß die Bannfläche nicht von

demſelben berührt wird , nöthigenfalls wäre dieſelbe einzuhägen , was meiſt mit

an Ort und Stelle gehauenem Holz geſchehen kann .

Verſuche müſſen vorerſt über die Zweckmäßigkeit des bei der Wiederberaſung
einzuhaltenden Verfahrens entſcheiden ; zu dem Zweck iſt eine entſprechende Weid —

fläche als Verſuchsfeld zu behandeln .
Das auf den Bannflächen aufſprießende Futter würde je nach den Umſtänden

vom zweiten oder dritten Jahre der Inbannlegung an von den Gemeindebürgern
gemäht werden dürfen . Inſofern die Inbannlegung nicht blos die Ertragsfähigkeit
der betreffenden Flächen zu heben bezweckt , ſondern auch der Neubildung und dem

Weiterumſichgreifen von Waſſerſchäden damit geſteuert werden ſoll , ſo liegt ein

öffentliches Intereſſe vor , weshalb ein Beitrag des Staates zu den Koſten der

Wiederherſtellungsarbeiten gerechtfertigt ſein dürfte .

Vergehen gegen das Weideverbot auf den Bannflächen würden durch das
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Forſtaufſichts - und Gendarmerieperſonal zu konſtatiren ſein und wären mit Geld —

ſtrafen zu ahnden .

Die unter III . geforderten Aufforſtungen haben zunächſt und

hauptſächlich die Beſtimmung , im Quellgebiete der Wieſe an gefährlichen Hang —

flächen Schutzwaldungen zu ſchaffen , welche dem Entſtehen von Hochwaſſern , der

Geſchiebelieferung und Bodenabſchwemmung weniger günſtige Bedingungen bieten ,

als dies mit der bisherigen Kulturart der Fall war .

Hieher gehören vor Allem diejenigen Flächen , deren äußere Beſchaffenheit

ſie ſchon als ſolche bezeichnet , wo die Meteorwaſſer mit verheerender Gewalt zu

wirken pflegen , nämlich die herabgekommenen Weidegründe B. 3 b .

und B. 3 a .

Von den Weiden unter B. 2 b . fallen hierher die verhurſteten ſteilen Ein —

hänge , deren Abholzung unfehlbar das Herabkommen zur Folge hätte und welche

daher mit der Benennung „ als Wald zu kataſtriren “ angeführt ſind , ferner

Flächen , welche ſich der Steilheit der Lage nach nicht zur Beweidung eignen ,
bereits Ausartung zeigen und auch mit Hülfe der Inbannlegung nicht auf die

Dauer ertragsfähig und unverletzt erhalten werden könnten .

Auf der großen Mehrzahl dieſer Hänge iſt aber auch der Ertrag als Weide

nahezu gleich Null und die Aufforſtung das einzige Mittel , wenn auch erſt nach

Jahren , eine dauernde Rentabilität wieder zu ſichern .

Weil aber die Aufforſtung große Mittel erfordert , deren Rentabilität erſt

ſpäteren Generationen zu gut kommt , und weil ein erhebliches öffentliches Intereſſe

an dieſen Arbeiten vorliegt , ſo dürfte hier die Staatshülfe in größerem Maßſtabe

eintreten . Ob nur Zuſchüſſe gegeben oder im äußerſten Falle die ganze Sache

auf Koſten des Staates erſtellt und den Gemeinden nach einer gewiſſen Reihe

von Jahren gegen Erſatz der Selbſtkoſten ohne Zinsberechnung wieder zu über —

laſſen , oder ob die betreffenden Flächen vom Staat anzukaufen und aufzuforſten

wären , wird den Gegenſtand beſonderer Erwägungen zu bilden haben . In erſter

Reihe ſind dieſe Fragen bezüglich der als dringlich bezeichneten Aufforſtungen auf

den Gemarkungen Brandenberg , Präg und Thunau zu erledigen .

Gegen die Gemeinden , innerhalb deren Flächen aus waſſerwirthſchaftlichen

Rückſichten aufzuforſten ſind , muß man nöthigenfalls zwangsweiſe vorgehen können .

Dies , wie auch das Vorgehen gegen die Beſitzer der Privatweiden , würde

ohne beſondere geſetzliche Beſtimmungen gewiß großen Schwierigkeiten begegnen ,
und wir befürworten deswegen den Erlaß eines Geſetzes , in der Hauptſache

anlehnend an die in Frankreich auf Grund langjähriger Erfahrungen geſchaf —

fenen Beſtimmungen ( vergl . Beilage VII . ) .

Aehnlich wie dort wären ſowohl die Maßnahmen zur Erhaltung , als auch

die zur Wiederherſtellung und Aufforſtung der Weidegründe zu regeln , um in

der Folge ein zweckentſprechendes , einheitliches Vorgehen zu ermöglichen .

Durch die Einſchränkung des Weidbetriebs wird es nothwendig werden ,

mehr zur Stallfütterung überzugehen und darum mehr Gelände zum Fut —

terbau zur Verfügung zu bekommen . Behufs dieſes Zweckes wird man den

Gemeinden freiſtellen müſſen , geeignete Flächenſtücke , wie ſich ſolche in allen Ge —
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markungen finden , je nach Bedarf zu Almendfeld als Acker oder Wieſe aus

dem Weidfeld auszuſcheiden , wenn deren zweckentſprechende Herrichtung ſicher
geſtellt iſt .

Die Hauptbedeutung gewinnt aber die Ausſcheidung von Weidflächen zu
Almend für die Gemeinden mit vorherrſchendem Reutfeldbetrieb . Wo die
Weide noch nicht in hohem Grade durch die Vereinigung von Weiden und Acker —

bau verdorben iſt , empfiehlt ſich, wie in Gemarkung Schönenberg , mit der Zeit
ſogar eine Trennung in Weidland und Almend mit Aufgeben des Reutfeldbetriebs .
In anderen Gemarkungen dagegen , z. B. Holz und Happach , wo faſt alles

Gelände ſich in dem gleichen ſchlechten Zuſtande befindet , ſollte der Weidgang
eigentlich gänzlich aufhören und die flacheren ſonnigen Stücke in Almend , die

übrigen in Wald verwandelt werden .

Aber nicht nur zur Vermehrung des Ackergeländes können Theile des Weid —

feldes dienen , ſondern auch zu umfaſſenden Mattena nlagen .
Denn ſehr häufig ſieht man an den Thalwänden ſchöne Wieſen , Privat —

eigenthum , und unmittelbar nebendaran in derſelben Lage und mit derſelben
Bodenbeſchaffenheit öde Weidſtücke , welche die nicht hohen Koſten der Wäſſerungs —
einrichtung ſicher lohnen würden .

In den Einzelbeſchreibungen iſt nur auf kleine , ganz beſonders in dieſer Hin —
ſicht geeignete Flächen aufmerkſam gemacht ; daß man weit größere in gleicher
Weiſe herrichten kann , iſt ſelbſtverſtändlich .

In Beilage III . iſt der größere Theil der unter B. 2. genannten Flächen ,
3043 ha , mit der Bezeichnung „ zu belaſſen “ bedacht . Dieſes Gelände befindet
ſich aber , wie bereits geſchildert , keineswegs auch nur annähernd in einer muſter —
haften Verfaſſung ; es iſt hier und nicht weniger in der noch beſſeren Klaſſe A. 1. ,
A. 2. und B. 1. ein reiches Feld der Thätigkeit der Gemeinden für die Erhöhung
der Erträge ihres Bodens vorhanden .

Zunächſt ſollte eine Verringerung der Unkräuter angeſtrebt wer —

den ; hier wäre in erſter Reihe zu vertilgen das Borſtengras . Wo daſſelbe nicht
hoch wird , kann es nur durch Berieſelung entfernt werden . Das hochgewachſene
Borſtengras der Hochweiden dagegen iſt leicht abzumähen und wird dies in vielen

Fällen von ärmeren Leuten , welche daſſelbe als Nothfutter für die Winterzeit
verwenden , unentgeltlich geſchehen . Erſprießlicher jedoch wäre das Abmähen vor

der Samenbildung und das Verbrennen des dürren Graſes auf des Weide ſelbſt ,
wodurch der Boden zugleich etwas gedüngt würde .

In gleicher Weiſe ließe ſich die Vertilgung der Heidelbeere auf den Hoch —
weiden durchführen . An Thalweiden , wo ſie ſich dicht ſtellt , iſt das Abmähen
derſelben zu verwerfen und höchſtens an ſanft oder lehn geneigten Hängen durch —
zuführen , weil ſonſt die Maßregel Bodenabſchwemmungen und Ausartung der

Halden zur Folge haben könnte .

Aus dem gleichen Grunde iſt das Abmähen des Farn überall da , wo er ſich
an ſteilen Halden dicht geſtellt hat , nicht rathſam , da ſonſtiger Pflanzenwuchs
hier nicht darunter gedeiht und wie es der Augenſchein lehrt ( Gemarkung Utzen⸗
feld ), das Abmähen die Bildung von Steinraſſeln zur Folge hat .
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Dagegen iſt ſehr anzurathen , wo der Farn erſt dünn ſteht , denſelben abzu —

mähen , da die gänzliche Verfarnung nicht ausbleiben würde und alsdann Auf —

forſtung oder koſtſpielige Wiederherſtellungsarbeiten das einzige Mittel wäre , um

dem Boden wieder eine Rente abzugewinnen .

Syſtematiſches Abmähen mehrere Jahre lang vertilgt den Farn , desgleichen

den Pfeilginſter ( an einzelnen Orten , wie in Neuenweg , haben Verſuche gute

Reſultate herbeigeführty ) . Das Abmähen dieſer Pflanzen muß jedoch vor der

Samenbildung geſchehen . Der Verheidung mit Heide kann nur durch das

Schorben mit Erfolg , wenigſtens für einige Jahre , Einhalt gethan werden .

Vorübergehend läßt ſich dieſe Pflanze auf bequemere Weiſe durch Abbrennen

( zur Zeit großer Dürre ) entfernen , jedoch ohne nachhaltigen Erfolg , da ſie ſich

ſchon im zweiten Jahre wieder einzuſtellen pflegt .

Durch Bewäſſerungen des Weidfeldes laſſen ſich die nachhaltigſten und

erſprießlichſten Verbeſſerungen erzielen . Berieſelung hat die vollſtändige Ver —

drängung der Unkräuter zur Folge und an deren Stelle ſprießt Gras und Blatt —

futter .

In Erkenntniß dieſes Umſtandes ſind denn auch faſt alle verfügbaren Quellen

und Quellabläufe , jedoch nur ſoweit dies ohne irgend ſonderliche Mühe ausführ —

bar war , zur Bewäſſerung verwendet .

Im Allgemeinen iſt jedoch das Gefäll der Gräben und der Abſtand der —

ſelben von einander ( rund 50 m) zu groß .

Man ſieht daher unmittelbar bei den Gräben guten Graswuchs , während

ſich weiter entfernt wieder Unkraut einſtellt , weshalb ſich überall noch das Ein —

ziehen von 1 — 2 weiteren Gräben empfehlen dürfte .

Der Hauptübelſtand beruht jedoch in der mangelnden Unterhaltung der

Gräben , in dem Nichtbeſtehen einer Waſſerkehr und darin , daß die ohnehin

ſchmalen Bewäſſerungsgräben von dem weidenden Vieh ſtets zugetreten werden .

Eine beſſere Unterhaltung der Gräbchen und ein regelmäßiges Vertheilen

des Waſſers , ein Umſtellen der Wäſſerung ließe ſich durch die Hirten leicht

beſorgen . Vergrößerung und Verbeſſerung der Bewäſſerungsaulagen wären wie

bisher auf dem Wege der Frohnde auszuführen ; in einzelnen Fällen hätte dies

unter Aufſicht der Kulturinſpektion zu geſchehen , wo der Umfang des zu bewäſ —

ſernden Geländes und die Menge des verfügbaren Waſſers dies als zweckmäßig

erſcheinen läßt .

In Bezug auf Entwäſſerungen kann ebenfalls viel geſchehen . Die

vielen kleinen naſſen Stellen in flachen Mulden und an Quellen , welche vom

Vieh wegen des beſſeren Futterwachſes aufgeſucht und dabei ſo zerſtampft wer —

den , daß ſich ſchließlich ſumpfige Löcher bilden , laſſen ſich durch Sickerungen

leicht und genügend entwäſſern . Das gewonnene Waſſer wird zweckmäßiger

Weiſe weiter unten zum Wäſſern oder zur Anlage von Weidbrunnen verwendet ,

wie denn überhaupt für Brunnen an geeigneten Plätzen reichlicher und beſſer

geſorgt werden muß .

Wenn wir aber ſo einerſeits Entwäſſerungen von quellgründigem Boden als

ſehr vortheilhaft empfehlen , ſo müſſen wir anderſeits vor zu großen Erwartungen
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betreffs der Entwäſſerungen des Moorbodens warnen , wenigſtens , wenn die

betreffende Fläche auch ſpäter als Weidfeld benützt werden will .

Die theuern Methoden der Moorkultur , wie die ſogenannte Dammkultur ,
ſind von vornherein ausgeſchloſſen .

Entwäſſert man zu ſtark , ſo trocknet der Moor zu ſehr aus und wird ganz
ſteril ; entwäſſert man zu wenig , ſo iſt die Fläche nach wie vor nicht ſtändig für
das Vieh zugänglich . Das richtige Mittel zu treffen und dabei nur geringe
Koſten aufwenden zu dürfen , das ſind zwei nur ſchwer zu vereinbarende Auf —
gaben . Es wird darum in jedem einzelnen Falle eine genaue Unterſuchung des

Bodens und Prüfung der Rentabilitätsfrage einzutreten haben . Offene Entwäſſe —
rungsgräben ſollten wenigſtens in größerer Zahl vermieden werden , da ſie den

Weidgang hemmen und vom Vieh zertreten werden .

Das Säubern des Weidfeldes von Steinen und Baumſtumpen und

unnützem Gehürſt , Brombeer - und Wachholderbeerhecken ꝛc . und das Wieder —

planiren der Löcher und kahlen Stellen , welche ſich bei dieſen Arbeiten ergeben ,
iſt gleichfalls ein nicht unwichtiger Theil der Weidfeldverbeſſerung . Sogar hier —
bei muß aber mit Umſicht verfahren werden .

Auf Reutfeldern an ſteiler Bergwand iſt z. B. das Zuſammenleſen der

Steine , abgeſehen von der müheſamen Arbeit , nicht rathſam , da durch die obere

Steinlage der feinere Boden feſtgehalten wird und Abſchwemmung deſſelben die

Folge der Entfernung der Steinlage wäre . Hierher gehört auch die Vertheilung
des Weidedüngers .

Die gründlichſte Verbeſſerung des Weidfelds würde in ſorgfältigem Säubern
der betreffenden Fläche von allem Unkraut und ſonſtigem Ungehörigen , Auf —
brechen und Planiren allzu unebener und ſteiniger Theile und Einſäen des

Ganzen mit entſprechender Grasmiſchung beſtehen . Etwas theuer könnte dies

kommen , Verſuche aber ſollten damit gemacht werden .

Gute Erfolge würde man ſchon dadurch erreichen , wenn man , wie auf den

Bannflächen vorgeſehen , nur die kahlen Stellen einſäen und die ganze Gewann

einige Jahre unbeweidet liegen laſſen würde , ſo daß ſie ſich erholen könnte .

Wo durch Grabarbeiten , Planirungen ꝛc . der Boden blos gelegt oder gelockert
wird , oder wo ein Raſenbeſatz oder eine Einſaat zum Zweck der Verbeſſerung
geſchieht , muß die letztere dadurch geſchützt werden , daß die betreffende Fläche ſo
lang , mindeſtens ein Jahr lang , eingehägt wird , bis der Boden wieder dicht
bewachſen iſt .

Wird über einen neu angelegten Graben , über eine friſch ausgefüllte Ver —

tiefung ſofort wieder das Vieh getrieben , ſo wird Alles wieder zerſtört und die

ganze Mühe iſt umſonſt aufgewendet . Ein Beiſpiel in dieſer Hinſicht iſt auf
Gemarkung Menzenſchwand zu ſehen , woſelbſt im Jahre 1870 Weidfeldver —
beſſerungen auf Koſten des landwirthſchaftlichen Vereins gemacht worden ſind,
von denen heute , Dank der ſofortigen Wiederbeweidung , nichts mehr zu ſehen iſt .

Genau überſehen läßt ſich der Umfang der in der letzten Abtheilung genannten
Arbeiten für die ſämmtlichen Gemarkungen nicht , nicht einmal einigermaßen
genau iſt dies möglich . Man kann auch nicht beſtimmt von Hauptſachen und
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Nebenſachen reden , es gehört Alles zuſammen und kann nichts davon getrennt

werden , wenn wirklich ein Erfolg erzielt werden ſoll , und doch iſt wieder die

Ausführung der einzelnen Arbeitsgattungen in ſo verſchiedener Ausdehnung

denkbar , daß die Aufſtellung von Ueberſchlägen unmöglich iſt .

Wenn man ſich nur einmal das Säubern eines größeren Weidkomplexes von

Steinen , das Planiren der Unebenheiten , das Einſäen der nicht genügend beſtan —

denen Flächen ꝛc . vorſtellt , wie dies Alles mehr oder weniger gründlich beſorgt

werden kann , ſo wird man , zumal da beim Fehlen von Kataſteraufnahmen keine

genauen Maße gegeben ſind , die Unthunlichkeit der Aufſtellung von Ueberſchlägen

zugeben müſſen . Denn auch die Leiſtungsfähigkeit der einzelnen Gemeinden

kommt dabei und zwar in erſter Reihe in Betracht .

Würde man überhaupt von vornherein für ſämmtliche wünſchens —

werthen Herſtellungen den wirklichen Koſtenbetrag unter Zugrundlegung der

hohen Taglöhne des Wieſenthals zuſammenſtellen , ſo dürfte wohl die Höhe dieſer

Summe die Betheiligten von der Inangriffnahme der ganzen Sache abſchrecken .

Ohne darum die Größe der Aufgabe irgend leichter darſtellen zu wollen , als ſie

ſich bei richtiger Durchführung ergeben dürfte , wird man auch ohne Ueberſchlag

zum Beginn rathen dürfen . Es wird ja ohnehin nur abtheilungsweiſe vorge —

gangen werden können , ſo daß eine Vertheilung der auf der ganzen Gemarkung

erforderlichen Arbeit auf eine längere Reihe von Jahren eintritt und dieſe

größtentheils im Frohndwege erſtellt werden kann .

Erfahrungsgemäß wächſt der Muth und der Unternehmungsgeiſt , wenn nur

einmal ein ſo großes Unternehmen begonnen iſt und der Erfolg der erſten Ab —

theilung in die Augen fällt .

Leichter läßt ſich der Aufwand , welchen die Inbannlegung und Wiederher —

ſtellung von in Ausartung begriffenen Weiden erfordern wird , überſehen , weil

die Oberflächenbeſchaffenheit hier im Allgemeinen keine allzugroße Verſchiedenheit

aufweiſt und demnach auch die Herſtellungsarbeiten im großen Ganzen dieſelben ſind .

In Beilage VIII . iſt eine ſolche Koſtenberechnung für Inbannlegung und

Wiederherſtellung von 1 ha Fläche mit Durchſchnittsbeſchaffenheit aufgeſtellt .

Wie aus den Einzelheiten zu erſehen , gilt dieſelbe jedoch auch nur annähernd

und wird jedesmal nach den beſonderen Verhältniſſen eine Abänderung erfahren

müſſen .

Es iſt ferner auch hier feſtzuhalten , daß dieſe Arbeiten wo möglich im Weg

der Frohnde unter Aufſicht der Kulturbehörde erfolgen ſollten , jedenfalls ſoll

den Betreffenden geſtattet ſein , den auf ſie umgelegten Koſtenbetrag durch Frohnden

abzuleiſten . So würde die Ausführung dieſer Beſtimmungen von der ärmeren

Bevölkerung nicht hart empfunden werden , um ſo weniger , wenn ein Staats —

beitrag , etwa in Form von Lieferung des erforderlichen Grasſamens , gewährt

wird .

Als Schluß der vorſtehenden Erhebungen möge hier noch einem Einwand ,

welcher wahrſcheinlich erhoben werden wird , entgegen getreten werden .

Es liegt nahe , zu ſagen , die vorgeſchlagenen Maßregeln über⸗
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ſteigen die Kräfte der Betheiligten , insbeſondere werde der

„ kleine Mann “ dadurch geſchädigt .

Faßt man den letzteren Punkt zuerſt in ' s Auge , ſo könnte es allerdings den

Anſchein haben , als ob durch die Verringerung der Viehzahl die ärmeren Leute

beeinträchtigt würden . Angeſtellte Berechnungen ergeben aber , daß zur Zeit

die dortige viehzüchtende Bevölkerung wirkliche Verluſt⸗

wirthſchaft treibt . ) Abgeſehen alſo davon , daß das Gemeindevermögen

durch die gegenwärtige Art des Weidebetriebs auf die Dauer geſchmälert wird ,

ſchädigt jeder Einzelne ſich ſelbſt , wenn keine Aenderung in all ' dieſen Dingen

eintritt . Da ferner der „ kleine Mann “ auch ganz wohl bei den

Beſtimmungen bezüglich der Anzahl des auszutreibenden

Viehes beſonders begünſtigt werden kann , ſo iſt dieſer Theil des

Einwandes nicht ſtichhaltig .

Die Gemeinden vollends dürften nach einer Reihe von Jahren finanziell

ganz anders daſtehen , wenn auf den jetzt herabgekommenen Flächen ſchöner Wald

heraufgewachſen iſt und die Gemeinden als ſolche dürfen darum über größere

Inanſpruchnahme nicht klagen . Den Staatsintereſſen aber wird in hervorragen —

der Weiſe dadurch gedient , daß die vorgeſchlagenen Maßregeln dazu beitragen

dürften , der Hochwaſſergefahr in ihrem Entſtehen zu begegnen .

Auf Grund all ' dieſer Entwicklungen müſſen wir es daher als im wohl —

verſtandenen Intereſſe ſowohl der einzelnen Bewohner und der Gemeinden des

betreffenden Bezirks , als auch des Staats gelegen bezeichnen , daß die gegenwärtige

Bewirthſchaftung der Weidfelder im Amtsbezirk Schönau einer gründlichen Ver —

beſſerung entgegengeführt wird .

Freiburg , den 30 . Oktober 1888 .

Großherzogliche Kulturinſpektion .

Lubberger .

Großh . Bezirksforſtei Schönau i. W. Großh . Bezirksforſtei Todtnau .

Dießlin . Walli .

) Vergleiche auch die dieſem Bericht nachträglich als Anhang beigegebene Darſtellung der

Viehzuchtverhältniſſe im Amtsbezirk Schönau .
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